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Einführung einer 
Beratungspauschale der 
Giftinformationszentren für 
institutionalisierte Anrufer (Klinika)

Eine Notwendigkeit zur Sicherstellung 
einer professionellen Leistung

Giftinformationszentren (GIZ) 
in Deutschland sind für die 
 Beratung von Laien, öffentlichen 
 Einrichtungen, niedergelassenen Ärz-
ten, Notärzten und Rettungsdiens-
ten sowie für Kliniken ein integraler 
Bestandteil der Gesundheitsfürsor-
ge. Jedes Jahr beraten die GIZ je nach 
Größe des Zentrums zwischen 20.000 
und 45.000 Giftexpositions fälle und 
leisten damit nicht nur einen wesent-
lichen Beitrag zur Akutversorgung 
Vergifteter, sondern auch zur Präven-
tion von Vergiftungen, zur Reduktion 
von Hospitalisierungsraten und da-
mit zum ökonomischen Einsatz der 
immer knapper werdenden Finanz-
mittel im Gesundheitswesen [3]. Die 
GIZ München und Mainz gehören je-
weils mit jährlich zwischen 33.000 
und 36.000  Anfragen zu Giftexposi-
tionsfällen zu den großen Zentren 
Deutschlands.

Die Beratung durch die GIZ optimiert die 
Behandlung von giftexponierten Patien-
ten, sie vermeidet  Übertherapie und trägt 
damit zur Kostendämpfung bei [1]. Ge-
rade bei Fällen kindlicher  Giftexposition 
werden mit der Beratung häufig unnöti-
ge Krankenhausbehandlungen und z. T 
gefährliche Therapieversuche verhin-
dert [2]. Bei Großschadensereignissen 
oder im Fall terroristischer Anschläge 
stellt beispielsweise der Giftnotruf Mün-

chen gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr 
München überregional  einen Toxikologi-
schen Notarztdienst, der neben der Akut-
behandlung zusätzlich durch die Bevor-
ratung,  Koordination und Ausgabe von 
Antidoten als verlängerter Arm des Gift-
notrufes schnelle und häufig lebensretten-
de Hilfestellung bieten kann.

Auch das Giftinformationszentrum 
Mainz beherbergt das Spezialdepot für 
Antidote des Landes Rheinland-Pfalz und 
ist hierdurch in die Akutversorgung bei 
Toxikologischen Großschadenslagen un-
mittelbar eingebunden. Aber auch bei vie-
len alltäglichen Vergiftungsfällen  stellen 
beide Giftnotrufe überregional rund um 
die Uhr Antidote, welche aus ökonomi-
schen Gründen in den Krankenhäusern 
nicht bevorratet werden können, aus den 
eigenen Depots zur Verfügung.

Obwohl die integrale Rolle eines GIZ 
in der Prävention, Beratung und der 
Akuttherapie von Vergiftungen unbestrit-
ten ist, herrscht gerade in jenen akutme-
dizinischen Zentren (z. B. Notaufnahmen, 
Intensivstationen, Präklinik) – die häufig 
eine Beratungsleistung durch ein GIZ in 
Anspruch nehmen – ein Informationsde-
fizit über die Organisation und Finanzie-
rung der in Deutschland beratenden GIZ 
(Übersicht auf www.klinitox.de).

Die GIZ erhalten im Sinne der Daseins-
vorsorgepflicht der Länder und im Sinne 
des § 16e des Gesetzes zum Schutz vor ge-
fährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz, 

ChemG) über unterschiedlich zuständi-
ge Ministerien der Länder finanzielle Zu-
schüsse aus Landesmitteln. Diese Daseins-
vorsorgepflicht seitens der Länder betrifft 
die Beratung nach Giftexposition von 
Laien, die mit gefährlichen Stoffen Kon-
takt hatten. Für die Kostendeckung der 
ärztlichen Beratung zur innerklinischen 
Behandlung Vergifteter oder exponierter 
Patienten sind allerdings nicht die Län-
der selbst, sondern die entsprechenden 
Kosten träger (z. B. GKV, PKV, BG) zu-
ständig.

Bei in den letzten Jahren kontinuier-
lich steigenden Anrufen zur Giftberatung 
und u. a. fehlender Anpassung an Gehalts-
steigerungen durch Tarifverträge ist  dieser 
Landeszuschuss aber weder kostende-
ckend noch für eine eigenständige ärztliche 
Versorgung mit in der Beratung und Be-
handlung Vergifteter geschultem und er-
fahrenem Personal über 24 h/7 Tage aus-
reichend. Zur zeitnahen Entgegennahme 
und Bearbeitung der aktuellen Fallzah-
len ist in den meisten GIZ tagsüber eine 
Doppel besetzung notwendig, jedoch in-
folge der ungenügenden Finanzmittel bis-
her nicht realisiert. Dies hat zur Folge, dass 
Anfragen häufig erst nach längeren Warte-
zeiten oder gar nicht angenommen werden 
können.

Da über Landeszuschüsse und die 
Unterstützung der GIZ-assoziierten 
 Klinika (z. B. Universitätsklinikum rechts 
der Isar, Universitätsmedizin Mainz) die 
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Kosten eines GIZ alleine nicht gedeckt 
sind, kann eine professionelle Rund-um-
die-Uhr- Beratung mehrheitlich nicht mehr 
gewährleistet werden. Diese Situation ist in 
 anderen Europäischen Ländern deutlich 
besser geregelt.

Nachdem die für eine personelle und 
sächliche Verbesserung erforderlichen zu-
sätzlichen Mittel auch zukünftig nicht aus 
öffentlicher Hand (z. B. Landesministe-
rien) zur Verfügung gestellt werden kön-
nen, müssen die GIZ für die Beratung von 
institutionalisierten Anrufern aus Klini-
ken im Sinne einer externen ärztlichen 
Konsildienstleistung eine Kostenbeteili-
gung einfordern. Und dennoch reicht die-
ser Betrag in der Regel immer noch nicht 
für  eine Vollkostendeckung dieser Bera-
tungsleistung für Klinika aus, ist aber der 
erste notwendige Schritt in Richtung einer 
nachhaltigeren Finanzierung eines GIZ. 
 Beratungen gegenüber Laien, Rettungs-
leitstellen, Rettungsdiensten und Notärz-
ten wie auch anderen sozialen Einrichtun-
gen im Sinne der Notfallversorgung und 
Daseinsvorsorge (s. oben) bleiben selbst-
verständlich weiterhin kostenfrei.

Von den 9 in Deutschland tätigen GIZ 
haben derzeit bereits 5 eine Beratungs-
pauschale eingeführt und in einem wei-
teren großen GIZ steht die Einführung 
unmittelbar bevor. Diese 6 GIZ beraten 
ca. 90% aller humanen Expositionsfälle 
in Deutschland. In 2 weiteren GIZ  wurde 
bisher aus organisatorischen Gründen, 
vor dem Hintergrund erheblich geringe-
rer Beratungszahlen, auf die Einführung 
einer Beratungspauschale verzichtet.

Mit der Einführung einer Beratungs-
pauschale seitens der GIZ wird vielerorts 
erstmals deutlich, dass die Vorhaltung 
einer 24-stündigen Giftberatung – wie an-
dere ärztliche Leistungen auch (z. B. in der 
Notfallmedizin) – erhebliche Kosten ver-
ursacht, die gegenfinanziert sein müssen.

Uns allen sollte im Sinne einer opti-
malen Versorgung der Patienten klar sein, 
dass die Inanspruchnahme einer ärztli-
chen Leistung – wie in diesem Fall die oft 
sehr anspruchsvolle Beratung von Gift-
expositionsfällen – nicht zum Nulltarif zu 
haben ist und andererseits eine Quersub-
ventionierung durch Dritte (z. B. Univer-
sitätsklinika) keine dauerhafte und stabile 
Finanzierung darstellen kann.
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Notaufnahmen: Strategischer 
Partner im Kampf gegen Ebola

In beiden Ebola-Infektionsfällen in den 

USA und Spanien waren Notaufnahme-

Stationen die erste Anlaufstelle. Wie die 

deutschen Notaufnahmen vorbereitet sind, 

erklärte Prof. Dr. Dormann als Kongressprä-

sident der 9. Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und 

Akutmedizin (DGINA) e.V.

In seinem Statement betonte er, dass 

im Falle einer Ebola-Infektion eine enge 

Kommunikation zwischen den beteiligten 

Hygieneabteilungen der Kliniken, den 

Gesundheitsämtern, des Rettungsdienstes, 

den Leitstellen, dem nationalen Referenz-

zentrum und der Notaufnahme not-

wendig sei. Nationale Behörden, wie das 

Robert-Koch-Institut, stellen den Gesund-

heitsdienstleistern die zur Identifizierung 

notwendige Falldefinition nach aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Ver-

fügung. Auch werden die Mitarbeiter der 

Kliniken derzeit intensiv geschult. Neben 

der Identifikation von Verdachtsfällen, 

werden Ablaufszenarien zum  sicheren 

Umgang bis zur vorübergehenden Isolation 

und zum Abtransport in Spezialkliniken 

geschult. Oberstes Gebot sei es, die weitere 

Kontamination zu vermeiden. Hauptauf-

gabe der meisten Notaufnahmen sei die 

Identifikation, die Isolation und die Vor-

bereitung des Transports, da nur wenige 

Zentren in Deutschland solche Hochrisiko-

fälle sicher behandeln können. Neben einer 

möglichen Sprachbarriere, die es zu ma-

nagen gelte, müsse jeder Menschen- und 

Flächenkontakt unterbunden werden.

Quelle: DGINA, www.dgina.de
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